
D
eutschland ist bei der Verfolgung
von Bestechung im Ausland welt-
weit Spitze. Dies geht aus einer Un-

tersuchung von 36 OECD-Staaten hervor,
die die Antikorruptions-Organisation
Transparency International veröffentlicht
hat.DemnachwirdAuslandsbestechungne-
ben Deutschland nur in Norwegen, der
Schweiz, den USA, Dänemark, Italien und
Großbritannien aktiv verfolgt. In 20 ande-
ren Ländern interessieren sich Staatsan-
wälte kaum für dieses Thema. EinUntersu-
chungsergebnis, das kaumüberrascht.

InDeutschlandhabendieVerfolgungsbe-
hörden in den vergangenen Jahren ihre Ak-
tivitäten bei Auslandskorruption merklich
intensiviert. Dies ist nicht nur bei den Kor-
ruptionsfällen von großen Konzernen wie
SiemensoderMANdeutlich geworden, son-
dernbasiert auf einer grundsätzlich effekti-
veren Zusammenarbeit zwischen Staatsan-
waltschaft und Finanzamt. Strafverfolger
sind heute über kritische Geschäftsvor-
gängeundZahlungenmitVerdacht aufKor-
ruption im Ausland häufiger und schneller
informiert. Das Risiko entdeckt zu werden,
hat sich für Unternehmen jeder Größe da-
durchdeutlicherhöht.

Die Meinung, dass Korruption gang und
gäbe sei, hält sich dennoch hartnäckig. Ge-
nauso verhält es sich mit der Schlussfolge-
rung, deutsche Verfolgungsbehörden be-
trachteten solcherlei Vergehen immer
noch als Kavaliersdelikt. Davon sollte nie-
mandmehr ausgehen, und viele Firmenha-
bensichdemauchangepasst.Dennochmüs-
sen zahlreiche Unternehmen befürchten,
dass sieProblememitdemStaatsanwalt be-
kommen. Denn die „Bestechung im ge-
schäftlichen Verkehr imHinblick auf Sach-
verhaltemit Auslandsbezug“ hat ein großer
Teil der deutschen Wirtschaft über Jahre
hinweg schlicht als Risikofaktor unter-
schätzt. Bis 1998 konnten „nützliche Auf-
wendungen“ – also Bestechung – bei deut-
schen Finanzämtern weitestgehend als

steuermindernde Betriebsausgaben gel-
tend gemacht werden. Erst seit 2002 ist
Bestechung im geschäftlichen Verkehr für
imAusland begangeneKorruptionstaten in
Deutschlandwirklich strafbar.

Diese Verschärfung haben viele bis heute
noch nicht zur Kenntnis genommen. So ha-
ben einige auch nach der Verschärfung des
deutschen Strafrechts die „nützlichen Auf-
wendungen“ weiterbezahlt – meist als Pro-
visionen für ausländische Berater und Ge-
schäftspartner – und als Betriebsausgabe
geltend gemacht. Doch Zuwendungen von
Bestechungen und Schmiergeldern und da-
mit zusammenhängenden Ausgaben dür-
fen nach dem Einkommensteuergesetz
nicht als Betriebsausgabe abgezogen wer-
den.UmeineZahlungalsBestechungeinzu-
stufen, war früher die rechtskräftige Verur-
teilung erforderlich. Heute greift das Ab-
zugsverbot für Betriebsausgaben bereits,
ohne dass ein Strafgericht geurteilt hat.
Folge fürdieUnternehmen:Werweiter kor-
ruptive Zahlungen im Ausland leistet und
diese als Betriebsausgaben geltend macht,
begeht eine strafbareSteuerhinterziehung.

Derzeit laufen die Betriebsprüfungen
für Zeiträume nach 2002. Die Betriebsprü-

fer nehmen jetzt häufiger (und seit der Sie-
mens-Affäre auch kritischer) Provisions-
zahlungen unter die Lupe, besonders sol-
che an ausländische Geschäftspartner. Un-
ternehmen sollten künftig davon ausgehen,
dass Betriebsprüfer die Staatsanwaltschaft
über korruptionsverdächtige Auslandszah-
lungen sehr zeitnah unterrichten. Das Er-
mittlungsverfahren lässt dann ebenfalls
nicht lange auf sich warten. Früher kam es
immer wieder vor, dass von Betriebsprü-
fern entdeckte kritische Zahlungen da-
durch geregelt wurden, dass eine Pauschale
an den Fiskus gezahlt wurde. Das hat sich
geändert. Betriebsprüfer geben heute ihre
Erkenntnisse gewissenhafter und konse-
quenter andieStaatsanwaltschaft ab.

Unternehmen, die dieses Risiko noch nicht
erkannt haben, sind häufig der Ansicht,
dass Bestechungsvorgänge im Ausland zu
keinenstrafrechtlichenKonsequenzen füh-
ren würden – weder in Deutschland noch
imAusland. Manche entscheiden sich auch
dafür, das Risiko bewusst in Kauf zu neh-
men, und bringen als Entschuldigung vor,
dass ausländische Wettbewerber sich ähn-
lich verhielten. Beliebt ist die Behauptung,
inmanchenLändern ließe sich ohnenützli-
che Zuwendung kein Geschäft machen.
Wer so handelt, übersieht aber in eklatan-
ter Weise, dass er wegen Korruptionsstraf-
taten und Steuerhinterziehung bestraft
werden kann und sich empfindlichen Scha-
denersatzansprüchenaussetzt.
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Standpunkte

Auch Mittelständler werden in Deutschland künftig kaum ohne ein Compliance-Management auskommen.

Auslandsbestechung ist kein Kavaliersdelikt

SchärferesStrafrechtnichtbeachtet

Korruption istnicht gangundgäbe

Risikobewusst inKaufgenommen
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